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b) Erdbeben, Erdrutsch, Bodensenkung, unterirdischem Feuer oder aulRergewdhnlichen Na-
turereignissen,

c) Ereignissen, welche einer schadigenden Wirkung durch Kernenergie zuzuschreiben sind
haftet der Versicherer nur, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dal3 der Schaden mit
diesen Ereignissen oder deren Folgezustdnden weder unmittelbar noch mittelbar im Zu-
sammenhang steht. Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher im Sinne des Konsumenten-
schutzgesetzes (BGBI. 140/79), so obliegt der Nachweis dem Versicherer.

Art. 2 Versicherte Sachen

(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind nur die dem Versicherungsnehmer gehérigen
Sachen versichert. Versichert sind auch vom Versicherungsnehmer gekaufte Sachen, die
ihm unter Eigentumsvorbehalt Gbergeben sind, und die dem Versicherungsnehmer verpfan-
deten Sachen.

Die Versicherung von Arbeitsgerat und Arbeitskleidern erstreckt sich auch auf die Sachen
der Familienangehdrigen und Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers, die an dem Versi-
cherungsort (Art.3) ihren Beruf ausiben.

(2) Geld, unverarbeitete Edelmetalle, ungefalite Perlen und Edelsteine sowie Wertpapiere
und Urkunden sind nur dann in der Versicherung inbegriffen, wenn dies besonders verein-
bart ist.

(3) Bei Gebauden erstreckt sich die Versicherung, soweit nichts anderes vereinbart ist, auf
den Bauwert.

Zum Bauwert eines Gebaudes gehort der Wert aller Baubestandteile einschlieBlich der unter
Erdniveau befindlichen Fundamente oder Grundmauern und tragenden Kellermauern.

Als Baubestandteile im Sinne dieser Bedingungen gelten auch Elektroinstallationen, Gasin-
stallationen und Wasserver- und -entsorgungsanlagen samt dazugehdérigen MefRgeraten,
Beheizungs-, Sanitar- und Blitzschutzanlagen sowie Aufziige, sofern die angefiuihrten Bau-
bestandteile dem Hauseigentimer gehdren.

Bei landwirtschaftlichen Gebauden gelten Elektrionstallationen, Gasinstallationen und Was-
server- und -entsorgungsanlagen samt dazugehoérigen MeRRgeraten, Beheizungs-, Sanitar-
und Blitzschutzanlagen sowie Aufziige als Baubestandteile, soferne sie nicht gewerblichen
Zwecken dienen und sich ihr Ausschluf nicht vertraglich ergibt.

Soweit Gebaude industriell oder gewerblich genutzt werden, auch bei Blirogebauden, Kran-
kenhausern, Sanatorien, Kuranstalten, Hotels, Pensionen, Badern, Sportanlagen und Ver-
anstaltungshallen zahlen Elektroinstallationen, Gasinstallationen und Wasserver- und -
entsorgungsanlagen samt dazugehdrigen Melgeraten, Beheizungs- und Sanitaranlagen
sowie Aufzige und Maschinenfundamente nicht zu den Baubestandteilen, sondern zur tech-
nischen Betriebseinrichtung.

(4) Ist der Wohnungsinhalt zusammen mit anderen Sachen in derselben Polizze versichert,
so gelten hinsichtlich der Feuerversicherung des Wohnungsinhalts die bezuglichen Bestim-
mugnen der Allgemeinen Bedingungen fiir Haushaltsversicherungen (ABH).

Art. 3 Versicherungsort

Bewegliche Sachen sind nur in den Raumen versichert, die in der Polizze bezeichnet sind
(Versicherungsort). Werden sie daraus entfernt, so ruht der Versicherungsschutz. Ist die
Entfernung nicht nur voriibergehend, so erlischt insoweit auch der Versicherungsvertrag.

Art. 4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall

(1) Der Versicherungsnehmer hat im Falle eines drohenden Schadens oder eines eingetre-
tenen Schadens, fir den er Ersatz verlangt, folgende Obliegenheiten:

a) Er hat nach Mdglichkeit fiir die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und
dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; gestatten es die Umstande, so hat er
solche Weisungen einzuholen.Wegen des Ersatzes der Aufwendungen siehe Art.6.

b) Er hat spatestens innerhalb dreier Tage, nachdem er von dem Schaden Kenntnis erlangt
hat, dem Versicherer sowie der Sicherheitsbehdrde schriftlich oder mindlich Anzeige zu
erstatten.

c) Falls versicherte Sachen beim Schaden abhanden gekommen sind (Art.1 (6) lit.a)), hat er
der Sicherheitsbehdrde innerhalb dreier Tage, nachdem er den Verlust festgestellt hat, eine
Aufstellung der fehlenden Gegenstande einzureichen; weiters hat er die zur Wiedererlan-
gung geeigneten MaRnahmen zu treffen.

d) Er hat dem Versicherer, soweit es ihm billigerweise zugemutet werden kann, jede Unter-
suchung uber die Ursache und Héhe des Schadens und Uber den Umfang seiner Entschadi-
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a) Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und
dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; gestatten es die Umstände, so hat er
solche Weisungen einzuholen.Wegen des Ersatzes der Aufwendungen siehe Art.6.
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gungspflicht zu gestatten, auf Verlangen jede hiezu dienliche Auskunft zu Protokoll zu ge-
ben oder schriftlich zu erteilen und Belege beizubringen.

Auf Verlangen muld er ferner innerhalb einer angemessenen Frist, die mindestens zwei Wo-
chen betragen muly, ein von ihm unterschriebenes Verzeichnis der am Schadentag vorhan-
denen, der vom Schaden betroffenen und der abhanden gekommenen Sachen, und zwar
nach Mdglichkeit unter Angabe ihres Wertes unmittelbar vor dem Schadenfall, auf seine
Kosten vorlegen. Bei Gebdudeschaden mul} er auf Verlangen einen beglaubigten Grund-
buchauszug nach dem Stand vom Tage des Schadens auf seine Kosten beibringen.

e) Er darf den durch den Schadenfall herbeigefihrten Zustand, solange der Schaden nicht
ermittelt ist, ohne Zustimmung des Versicherers nicht verandern, es sei denn, dal eine sol-
che Veranderung zum Zwecke der Schadenminderung oder im 6ffentlichen Interesse gebo-
ten ist.

f) Der Versicherungsnehmer hat alle schriftlichen und mindlichen Angaben im Zuge der
Schadenerhebung dem Versicherer richtig und vollstandig zu machen.

g) Die Frist fur die Erstattung der Anzeige nach lit. b) bzw. die Beibringung der Aufstellung
und Verzeichnisse nach lit. ¢) und d) wird durch die Absendung gewahrt.

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenheiten, ist der Versi-
cherer nach MalRgabe des § 6 Versicherungsvertragsgesetz (VersVG), im Falle einer Verlet-
zung der unter Abs.(1) lit.a) genannten Obliegenheiten nach MalRgabe des § 62 VersVG,
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Ist die Anzeige des Schadens bei der Sicherheitsbehérde unterblieben, so kann die Ent-
schadigung bis zur Nachholung dieser Anzeige verweigert werden. Wurde das Abhanden-
kommen von Sachen der Sicherheitsbehérde nicht oder nicht rechtzeitig angezeigt, so kann
die Entschadigung nur fur diese Sachen verweigert werden.

Art. 5 Ersatzleistung

(1) Der Ermittlung der Ersatzleistung wird unbeschadet der Bestimmungen des Art. 10 ABS
der Versicherungswert zur Zeit des Eintrittes des Schadenfalles (Ersatzwert) zugrundege-
legt, bei beschadigten Sachen der Unterschied zwischen diesem Wert und dem Wert der
Reste, bei dessen Ermittlung die Verwendbarkeit der Reste fir die Wiederherstellung zu
bericksichtigen ist. Auf die Bewertung von Gebauderesten bleiben behérdliche Wiederauf-
baubeschrankungen ohne EinfluB3.

(2) Als Ersatzwert gelten:

a) Bei Gebauden der ortsiibliche Bauwert unter Abzug eines dem Zustande des Gebaudes,
insbesondere dem Alter und der Abnitzung entsprechenden Betrages; wenn das Gebaude
nicht innerhalb dreier Jahre, gerechnet vom Schadentag, wieder aufgebaut wird, ist hdchs-
tens dessen Verkehrswert (bei Teilschaden dessen anteiliger Verkehrswert) zu ersetzen.
Bei Ermittlung des Verkehrswertes bleibt der Wert des Grundstliickes aulRer Ansatz;

b) Bei Gebrauchsgegenstanden, Arbeitsgeraten, Maschinen und sonstigen technischen Ein-
richtungen die Wiederbeschaffungskosten unter billiger Beriicksichtigung der aus dem Un-
terschied zwischen alt und neu sich ergebenden Wertminderung;

c) Bei Waren, die der Versicherungsnehmer herstellt (in Arbeit befindlichen und fertigen
Fabrikaten), die Kosten der Neuherstellung, hochstens jedoch deren Verkaufspreis, abzig-
lich der ersparten Kosten;

d) Bei Waren, mit denen der Versicherungsnehmer handelt, bei Rohstoffen, die der Versi-
cherungsnehmer fir die Erzeugung von Waren beschafft hat, sowie bei Naturerzeugnissen
die Kosten der Wiederbeschaffung bei Eintritt des Schadenfalles, héchstens jedoch deren
Verkaufspreis, abzlglich der ersparten Kosten.

MaRgebend sind die Preise (soweit sich Marktpreise gebildet haben, die Marktpreise) zur
Zeit des Eintrittes des Schadenfalles sowie die Kosten der Neuherstellung zur Zeit des Ein-
trittes des Schadenfalles.

Ergibt sich bei Gebaduden, Maschinen, technischen Einrichtungen und Waren ein geringerer
Wert aus dem Umstand, daB sie infolge einer nicht durch den Schadenfall verursachten Be-
schadigung, infolge Veralterung oder dauernden Betriebsstillstandes schon dauernd entwer-
tet waren, so gilt der geringere Wert als Ersatzwert.

Fur die Wiederherstellung gemag lit. a) genigt es, wenn fir zerstérte oder beschadigte Ge-
baude wieder Gebaude hergestellt werden, die dem gleichen Betriebszweck dienen. Gebau-
de, die sich bei Eintritt des Schadenfalles in Bau befinden oder bereits errichtet sind, gelten
nicht als Wiederherstellung. Weist der Versicherungsnehmer nach, dafl® die Wiederherstel-
lung an der bisherigen Stelle behdrdlich verboten ist, so gentigt die Wiederherstellung an
anderer Stelle desselben Gemeindegebietes.
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e) Bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der Kurswert der letzten, vor dem Schadenfall er-
folgten Notierung bzw. bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis;

bei Einlageblchern mit Klausel (Losungswort) die Kosten des Aufgebotsverfahrens und bei
Einlageblchern ohne Klausel der Betrag des Guthabens.

(3) Bei Sachen von historischem oder kinstlerischem Wert, bei denen die Alterung im all-
gemeinen zu keiner Entwertung fuhrt, wird der Verkehrswert vergutet.

(4) Ein persodnlicher Liebhaberwert wird bei Ermittlung des Ersatzwertes nicht bericksich-
tigt.

(5) Bei zusammengehorigen Einzelsachen wird die allfallige Entwertung, welche die unbe-
schadigt gebliebenen Einzelsachen durch die Beschadigung, Zerstdrung oder das Abhan-
denkommen der anderen erleiden, nicht berlcksichtigt.

Art. 6 Ersatz der Aufwendungen

(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Schadenfall zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens fiir geboten halten durfte, hat der Versicherer zu
ersetzen. Darunter fallen aber nicht Aufwendungen, die durch Gesundheitsschadigungen bei
Erfullung der Rettungspflicht verursacht werden. Auch fir Leistungen der im 6ffentlichen
Interesse bestehenden Feuerwehren oder anderer zur Hilfe Verpflichteter wird ein Ersatz
nicht gewahrt.

(2) Zu Vorschissen ist der Versicherer nicht verpflichtet. Der Ersatz fir Aufwendungen und
die Entschadigung dirfen zusammen die Versicherungssumme nicht tGbersteigen, soweit die
Aufwendugnen nicht auf Weisung des Versicherers erfolgt sind. Bei einer Unterversicherung
sind die Aufwendungen nur in demselben Verhaltnis zu ersetzen wie der Schaden.

Art. 7 Unterversicherung

Erganzung zu Art. 10 (2) ABS:

AuRerhalb des Versicherungsortes (Art.3) befindliche Sachen sind bei der Berechnung der
Unterversicherung nur dann zu beriicksichtigen, wenn der Versicherer zufolge besonderer
Vereinbarung auch auRerhalb des Versicherungsortes fiir sie haftet.

Bei Wohngebauden wird im Schadenfall eine Unterversicherung nicht beriicksichtigt, soweit
sie nicht 5 Prozent der versicherten Summe ubersteigt.

Art. 8 Sachverstandigenverfahren

Ergénzung zu Art. 11 (2) lit.b) ABS:

Die Feststellung der beiden Sachverstandigen muf den Ersatzwert sowie den Wert der Res-
te der vom Schaden betroffenen Sachen enthalten (Art. 5). Die Feststellung mul auf Ver-
langen einer der beiden Parteien auch ein Verzeichnis der versicherten, vom Schaden nicht
betroffenen Sachen mit ihrem Ersatzwert enthalten.

Art. 9 Zahlung der Entschadigung

Ergédnzung zu Art. 13 ABS:

Fir Gebaude kann der Versicherungsnehmer den die Verkehrswert-Entschadigung Gber-
steigenden Teil der Entschadigung (siehe Art.5, Abs.(2), lit.a)) erst dann und nur insoweit
verlangen, als die Verwendung der Verkehrswert-Entschadigung und des Ubersteigenden
Teiles der Entschadigung zur Wiederherstellung des Gebaudes gesichert ist.

AuBerdem gilt fur Gebaude, die zur Zeit des Schadenfalles mit Hypotheken, Reallasten oder
Rentenschulden belastet sind, folgendes: Eine Zahlung wird nur dann geleistet, wenn die
am Schadentag eingetragenen Realglaubiger innerhalb eines Monats, nachdem sie von der
Absicht zur Zahlung verstandigt wurden, nicht widersprochen haben. Seitens der Realgldu-
biger, die ihr Pfandrecht beim Versicherer angemeldet haben, bedarf es zur Zahlung jeden-
falls der schriftlichen Zustimmung.

Art. 10 Rechtsverhéltnis nach dem Schadenfall

(1) Gemal § 67 VersVG geht fir den Fall, dall dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf
Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zusteht, der Anspruch auf den Versicherer uber,
soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Wenn sich der Ersatzan-
spruch des Versicherungsnehmers gegen einen Wohnungsmieter des versicherten Wohn-
gebaudes, einen Familienangehdrigen im Sinne des § 67 (2) VersVG oder einen Hausange-
stellten des Wohnungsmieters richtet, verzichtet der Versicherer auf seinen Regre-
Ranspruch, soweit der Mieter die Pramie fur das versicherte Wohngebaude zum Zeitpunkt
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Art. 6 Ersatz der Aufwendungen
(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Schadenfall zur Abwendung
oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte, hat der Versicherer zu
ersetzen. Darunter fallen aber nicht Aufwendungen, die durch Gesundheitsschädigungen bei
Erfüllung der Rettungspflicht verursacht werden. Auch für Leistungen der im öffentlichen
Interesse bestehenden Feuerwehren oder anderer zur Hilfe Verpflichteter wird ein Ersatz
nicht gewährt.


